Extreme Anforderungen

LASIK und Fliegen – verträgt sich das?

FÜRSTENFELDBRUCK – Nach einer erfolgreichen LASIK-Operation in die Pilotenkanzel eines Flugzeugs steigen? Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ist das durchaus möglich. 

Eine Laser-Operation zur Korrektur eines Refraktionsfehlers ist kein Ausschlusskriterium für potenzielle Piloten. Das Flugmedizinische Institut der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck sammelt seit Jahren Erfahrungen mit Piloten, die „trotz“ LASIK für Hochleistungsflugzeuge zugelassen wurden. Natoweit übernahm die Bundesluftwaffe hier eine Pionierstellung. Inzwischen schließt sich auch die US-amerikanische Luftwaffe aufgrund der guten Erfahrungen der deutschen Position an.

Ohne eine sorgfältige Risikoabschätzung wird kein Kandidat als Pilot zugelassen: Die Operation muss optimal verlaufen sein. Mehrere Parameter werden zudem genau untersucht. So sind Kontrastsehen und Blendempfindlichkeit wesentliche Kriterien – Kandidaten, deren Nachtsicht beeinträchtigt ist, sind als Pilot ungeeignet. Auch bei den präoperativen Refraktionswerten setzt das Flugmedizinische Institut strikte Grenzen: Die „Schallmauer“ liegt bei –5 Dpt. Schließlich spielt nach einer LASIK die verbleibende Hornhautdicke unter dem Schnitt – die Flapdicke nicht mitgerechnet – eine entscheidende Rolle. Für zivile Flugzeuge – beispielsweise einen Airbus – liegt die Grenze bei 325 (m, im militärischen Bereich (Hochleistungsflugzeuge, zum Beispiel Tornado) ist sie bei 425 (m anzusetzen. Auch eine gute Zentrierung der behandelten Zone ist wichtig. Bei der Untersuchung wird aber auch gemessen, wie tief bei einem Schnitt mit einem Mikrokeratom tatsächlich geschnitten wurde – denn die angestrebte und die tatsächlich operierte Flapdicke differieren oft deutlich. Natürlich dürfen bei den Kandidaten auch keine progressiven Hornhautdystrophien erkennbar sein. Die Stabilität der Hornhaut ist schwierig zu prüfen, doch das Flugmedizinische Institut entwickelt zurzeit Methoden mit biomechanischen Modellberechnungen, die auch diese Untersuchungen zukünftig ermöglichen sollen.

Für Flugaspiranten, bei denen die operative Korrektur der Fehlsichtigkeit überhaupt erst die Voraussetzungen zum Fliegen schaffen kann, ist die PRK in Hinsicht auf die Hornhautdicke das sicherere Verfahren. Doch auch nach einer LASIK ist es durchaus möglich, Pilot eines Hochleistungsflugzeugs zu werden. Seit etwa sieben Jahren fliegen in der Bundeswehr Piloten, die sich einer PRK oder einer LASIK unterzogen haben. Ein Problemfall trat dabei noch nie auf.
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